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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
die Wahlentscheidung ist gefallen. Es ist
ein knappes Ergebnis geworden. SPD
und Bündnis 90/Die Grünen werden uns
weiter regieren. Wir werden bei unserer
Arbeit weitgehend mit denselben Perso-
nen zusammentreffen. Mit Bundesfi-
nanzminister Eichel hatten und haben
wir einen verständigen Ansprechpart-
ner, der den Kampf gegen Steuerhinter-
ziehung offensiv angeht. Europaweite
Kontrollmitteilungsverfahren zur Erfas-
sung der Auslandszinsen stehen auf
unserer und seiner Agenda.

Für die Bekämpfung des organisierten
Umsatzsteuerbetrugs hat er gesetzliche
Regelungen auf die Reise gebracht. Hier
muss weiter gearbeitet werden. Mit der
DSTG ist er der Meinung: „Je durch-
schaubarer das Gesetz ist, desto mehr
sinken Steuerwiderstände, und Anreize
zur Steuerverkürzung verlieren an
Bedeutung.“ Die DSTG wird mit ihm
sicher die Problematik des § 30 a AO
weiter erörtern. 

Die FDP mit ihrem Steuerprogramm ist
beim Wähler nicht angekommen. Die
Bürgerinnen und Bürger wissen offen-
bar, dass staatliche Leistungen Steuer-
gelder kosten und sind in ihrer großen
Mehrheit bereit dafür die erforderlichen
Steuern zu zahlen. Sie ahnten, dass das
Versprechen von Steuersätzen 0/15/25/
35 % massive Einschränkungen von
staatlichen Leistungen bedeutet hätten.
Und das wollten sie nicht.

Die Bürger sind bereit ihren Obolus zu
zahlen, wenn alle zahlen und wenn
gerecht besteuert wird. Dies ist ein
deutlicher Auftrag an die Politik, die

Steuerverwaltung mit Gesetzen, Technik
und Personal so zu rüsten, dass dies
auch gewährleistet werden kann.

Bei Bündnis 90/Die Grünen haben die
Wähler registriert, dass in der Steuer-
politik die Finanzausschussvorsitzende
Christine Scheel gute Arbeit geleistet
hat.

Das Ergebnis zeigt, dass knapp die Hälf-
te der Bevölkerung einen Politikwechsel
gewollt hätte. Nach den Wahlaussagen
hätten wir mit einer CDU/CSU-Koalition
eine Abgeltungssteuer für Kapitalerträ-
ge mit einer teilweisen Amnestie in der
Debatte, die wir nicht wollen.

Die CDU/CSU hat im Bundesrat die
Mehrheit, sodass Steuerpolitik nur im
Konsens gestaltet werden kann. Dies
zwingt zum Dialog, sodass daraus die
Chance erwächst, dass Steuergesetze
längerlebig werden.

Den Konsens der großen Parteien brau-
chen wir auch bei den dienst- und besol-
dungsrechtlichen Fragen. Hier fordern
wir ideologiefreies und sachgerechtes
Handeln und ein Ende der Benachteili-
gung der Beamten.

Die bevorstehende Tarif- und Besol-
dungsrunde wird die erste Nagelprobe
werden.

Das Wahlergebnis hat auch Auswirkun-
gen auf die personelle Zusammenset-
zung des Bundesvorstandes. Kollegin
Heidemarie Ehlert (PDS) verliert sat-
zungsgemäß ihren Sitz. Neu in den Bun-
desvorstand zieht Kollegin Hannelore
Roedel (CDU). Dank und Willkommen
werden wir in der Bundesvorstandssit-
zung im Oktober gestalten.

Die Arbeit und politische Dialoge begin-
nen nach dem Motto:

Nach der Wahl ist vor der Wahl.
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...lautete das Motto einer DSTG-
Tagung am 16. und 17. Septem-
ber 2002 in der Landesfinanz-
schule in Ansbach.

Eingeladen waren die Referats-
leiter und Mitarbeiter der Lan-
desfinanzministerien und der
Oberfinanzdirektionen, die mit
Aus- und Fortbildungsfragen
befasst sind, die Fachvertreter
des Bundesfinanzministeriums,
der DSTG-Bundesvorstand und
Vertreter aus der DSTG-Jugend.
Am ersten Tag der Veranstal-
tung beleuchtete ein hoch-
karätiger Referentenkreis die
Fortbildung unter verschienen
Aspekten. Am zweiten Tag erar-
beiteten drei Arbeitskreise kon-
krete Vorschläge zur Verbesse-
rung der Fortbildungssituation
in der Finanzverwaltung.

Der DSTG-Bundesvorsitzende,
Dieter Ondracek, wies in seiner
Begrüßungsrede darauf hin,
das Thema Fortbildung sei der-
zeit wichtiger denn je. Die qua-
litativ hochwertige Steuerbe-
amtenausbildung könne in
einer Zeit schnelllebiger
Gesetzgebung lediglich Grund-
stock für den gesamten Berufs-
weg des Finanzbeamten sein.
Dieser Fundus müsse fort-
während durch Fortbildung,
zumal auch nach der Bundes-
tagswahl keine Ruhe an der
Steuerfront eintrete, unter-
mauert werden. 

In seinem Grußwort gab der
Leiter der Finanzschule
Ansbach, Herbert Bürner, einen
Überblick über die Aufgabenfel-
der der Schulungseinrichtung.
Ansbach habe sich zu einem
wichtigen Fort- und Ausbil-
dungszentrum der bayerischen
Finanzverwaltung entwickelt.
Dafür ständen modernste
Schulungseinrichtungen und
350 Übernachtungsplätze zur
Verfügung. 

Der stellv. Bundesvorsitzende
des dbb und Vorsitzende der
dbb akademie, Peter Heesen,

verdeutlichte in seinem Vortrag
die fundamentale Bedeutung
der beruflichen Bildung für den
öffentlichen Dienst. Die Krise
um Qualitätsrückstände im Bil-
dungswesen, welche die Pisa-
Studie aufgezeigt habe, sei
auch als Chance zu verstehen,
denn plötzlich rücke Bildung in
den gesellschaftlichen und poli-
tischen Focus. Heesen machte
deutlich, dass mit der rasanten
Entwicklung der Technik und
den gesellschaftlichen
Umbrüchen sowie durch Pro-
bleme rund um die Internatio-
nalisierung die Halb-Wertzeit
des Wissens sinke. Dies führe
dazu, dass eine qualifizierte
Fort- und Weiterbildung gene-
rell ein berufliches Muss sei. Die
öffentlichen Verwaltungen
wandelten sich zu modernen
Dienstleistern. Diese Träger der
Daseinsvorsorge, die ein neues
Verwaltungsverständnis
begründeten, müssten bei stei-
gendem Personalabbau und
einer Aufgabenverdichtung
zurechtkommen. Dazu diene
eine verbesserte Aus- und Fort-
bildung. Diesen Fortbildungs-
notwendigkeiten werde jedoch
nicht immer entsprochen. Es sei
festzustellen, dass sich die
öffentliche Hand, in einigen
Bereichen auch durch Outsour-
cing, mehr und mehr aus der
Aus- und Fortbildung zurückzie-
he. Dieser Entwicklung müsse
entgegengetreten werden, da
in den täglichen Handeln die
rechtstaatlichen Vorgaben ein-
zuhalten sind und nur dadurch
staatliche Leistungen von hoher
Qualität sichergestellt werden
können. 

Weil die gesetzliche Regelungs-
dichte anwächst und die Ver-
waltungsmodernisierung fort-
schreitet, müsse sich das Recht
auf Fortbildung in einen
Anspruch auf Fortbildung wan-
deln. Eine qualitativ hochwerti-
ge Aus- und Fortbildung sei
zudem ein Garant für die

Zufriedenheit der Beschäftigten
in den öffentlichen Verwaltun-
gen. Dies werde von der Politik
allzu oft vernachlässigt.

Die Vorsitzende des Bezirksver-
bandes Nordbayern der Bayeri-
schen Finanzgewerkschaft und
Vorsitzende der dbb bundes-
frauenvertretung, Helene Wild-
feuer, gab einen Überblick über
die Fortbildung im OFD-Bereich
Nürnberg. Die Thematik sei in
den letzten Jahren immer wich-
tiger geworden, da sie über die
Aufnahme in Personalentwick-
lungskonzepte zu einer Beför-
derungsvoraussetzung gewor-
den sei. Im Zuge dieser Entwick-
lung arbeite die OFD eng mit
den Personalvertretungen
zusammen, sodass bedarfsge-
rechte Fortbildungspläne auf-
gestellt werden können. Manko
sei jedoch, dass die Politik nicht
immer die notwendigen finan-
ziellen Mittel bereitstelle. 

Dr. Helsper, Ministerialrat an
der Bundesfinanzakademie im
Bundesministerium der Finan-
zen, referierte zum Thema
„Wege für Beweger im Steuer-
wesen“. Dabei zeigte er an ver-
schiedenen Gesichtspunkten

auf, dass es in vielen gesell-
schaftlichen und politischen
Bereichen, speziell auch im
Steuerrecht, zwar „laufe“, sich
jedoch nichts bewege. So seien
die klassischen Fehlentwicklun-
gen im Steuerwesen vor allem
am Festhalten an überholten
Steuerarten und Subventionen,
zu hohen Steuersätzen, veral-
terten Prüfungsmethoden
sowie der Aufblähung des
Rechtstoffes fest zu machen. Dr.
Helsper erläuterte, dass die
Reformen zur Beschleunigung
des am „Laufen“ gehaltenen
Systems wie GNOFÄ, der Leis-
tungsvergleich zwischen den
Finanzämtern, die Einführung
der Kosten-Leistungs-Rechung,
neue Steuerungsmodelle sowie
die Reformen in der Finanzge-
richtsbarkeit das System zwar
stützen, jedoch vielfach an der
Sache vorbeigehen. Eine
Kosten-Leistungs-Rechnung sei
zwar im güterproduzierenden
Gewerbe sinnvoll und system-
gerecht, in einer Verwaltung,
speziell in einer Eingriffsverwal-
tung wie der Finanzverwaltung,
gehen solche Berechnungen
jedoch fehl. Modernisierungs-
stau ließe sich auch aus den
strukturellen Defiziten im deut-
schen Steuerwesen ableiten.
Reformen könnten auch des-
halb nicht eingeleitet werden,
weil entsprechende For-
schungs- und Entwicklungsab-
teilungen in den Ministerien
fehlen und Verknüpfungen mit
der Wissenschaft nicht bestän-
den. Zudem würden zeitgebun-
dene Erkenntnisse aus der Steu-
ergeschichte nicht genügend
aufgearbeitet und in Ober- und
Mittelbehörden keinerlei Stabs-
arbeit geleistet. 

Helsper appellierte, als Fortbil-
der bzw. Vorgesetzter durch
Verändern im eigenen Bereich
langsam aber kontinuierlich
einen Reformprozess in Gang
zu bringen, denn, so stellte er
abschließend unter Zustim-
mung des gesamten Auditori-
ums fest, eine Modernisierung
der Steuerverwaltung sei
unausweichlich, um die zukünf-
tigen Aufgaben bewältigen zu
können. 

4

Aus Recht auf Fortbildung 
muss Anspruch werden... 
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Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer fanden sich am zwei-
ten Tag der Veranstaltung in
drei Arbeitskreisen zusammen,
um konkrete Vorschläge zur
Verbesserung der Fortbildung
zu erarbeiten. Zuvor fasste der
Vorsitzende des DSTG-Bil-
dungsausschusses, Hans-Wer-
ner Kaldenhoff, die Ergebnisse
der Vorträge zusammen und
wies mit Blick auf die beein-
druckende Rede von Dr. Hels-
per darauf hin, dass es zwar
schon viele Beweger in der
Finanzverwaltung gebe, diesen
jedoch genauso viele Verhinde-
rer gegenüberstünden. Die
hohe Qualität der Steuerbeam-
tenausbildung, die in der Fach-
welt einen exzellenten Ruf
genieße, müsse deshalb mit
einer entsprechenden Fortbil-
dung untermauert werden.
Der Vorsitzende der DSTG-
Jugend, Markus Griebenow,
unterstützte dies und wies da-
rauf hin, dass aus Sicht der
Jugend die Arbeit in den Fin-
anzämtern nur durch Konti-
nuität in der Fortbildung gesi-
chert werden könne. Wichtig
sei dabei, dass Fortbildungs-
maßnahmen auch von Vorge-
setztenseite gefördert werden
müssten.

Der Arbeitskreis I, unter dem
Vorsitz des Leiters der Fortbil-
dungsakademie des Landes
Nordrhein-Westfalen, Arno
Bendels, beleuchtete die Not-
wendigkeiten, Möglichkeiten
und Grenzen der Fortbildung
für die Steuerverwaltung
innerhalb eines Bundeslandes.
Eckpunkt für die Verbesserung
der Fortbildung insgesamt sei
die Schaffung einer Fortbil-
dungskultur. Dabei müsse das
Fortbildungsangebot bedürf-
nis- und arbeitsplatzorientiert
unter der Vermittlung von
Basis- und nicht Spezialwissen
ausgerichtet werden. Der Fort-
bildungsbedarf sei professio-
nell zu erheben, wobei durch
qualifizierte Rückmeldungen
und Mitarbeitergespräche das

Fortbildungsangebot verbessert
und mit Rückkehr- und Umset-
zungsgesprächen direkte Ver-
knüpfungen zur Praxis herge-
stellt werden. Weiterhin müs-
sten alternative Fortbildungs-
wege gesucht werden. So sei
anhand der Ziele und Zielgrup-
pen zu definieren, ob eine Fort-
bildung zentral, dezentral län-
derübergreifend durch sog.
Inhouse-Schulung oder durch
Eigeninitiative vorgenommen
werden könne. Wichtig für die
Fortbildungsorganisation insge-
samt sei eine Gewaltenteilung,
wonach die Zieldefinition aus
der Praxis stammen müsse, die
Umsetzungs- und Planungsent-
scheidungen aber in anderen
Händen zu liegen habe. Der
Arbeitskreis kommt zum Ergeb-
nis, dass eine konsequente Fort-
bildung den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerinteressen ent-
spräche und so die Qualifikati-
ons- und Leistungsbereitschaft
erhöhen hilft.

Der Arbeitskreis II beschäftigte
sich unter der Leitung des Vor-
stehers im Finanzamt Wupper-
tal, Klaus Saalmann, mit der
Fortbildung aus praktischer
Sicht. Da eine Fortbildung
immer unter dem Diktat des
täglichen Massegeschäfts ste-
he, ist sie nur dann sinnvoll,
wenn die Fortbildungsmaßnah-
me auch vom Mitarbeiter per-
sönlich als nützlich und sinnvoll
empfunden werde. Entspre-
chend dieser Richtung müsse
der Fortbildungsbedarf auch im
Amt selbst abgefragt werden,
damit zweckmäßig und zielori-
entiert aufgebaut werden kön-
ne. Wichtig sei, dass sich Fort-
bildungsmaßnahmen auch auf
die Verwaltungsmodernisierun-
gen erstrecken, damit diese von
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern mitgetragen werden
können.

Der Arbeitskreis III beleuchtete
unter Leitung des Präsidenten
der Bundesfinanzakademie, Dr.

Detlef Roland, die Fortbildung
für die Steuerverwaltung an der
und durch die BFA. Als Teil des
Bundesministeriums der Finan-
zen führe die Bundesfinanzaka-
demie auf der Basis des Steuer-
beamten-Ausbildungsgesetzes
die ergänzenden Studien zur
steuerrechtlichen Pflichtausbil-
dung sämtlicher Nachwuchs-
kräfte des höheren Dienstes der
Steuerverwaltung der Länder
und der Steuerabteilung des
BMF durch. Ferner werden viel-
fältige Veranstaltungen zur
Fortbildung der Führungskräfte
der Finanzämter, der Besitz- und
Verkehrssteuerabteilungen, der
Oberfinanzdirektionen und der
Steuerbeamten der obersten
Finanzbehörden des Bundes
und der Länder angeboten. Das
Lehrangebot umfasse Fortbil-
dungsmaßnahmen für die Zoll-
und Bundesvermögensverwal-
tung, Richter und Staatsanwälte
sowie ausländische Steuer- und
Finanzexperten. Zudem be-
herberge die BFA die finanzge-
schichtliche Sammlung, die in
ihrer Art in der Bundesrepublik
einmalig und für jedermann
zugänglich ist.

DSTG-Tagung in Ansbach erarbeitet konkrete
Vorschläge zur Verbesserung der Fortbildung

Nach Ausstieg aus FISCUS 
ein anwendernahes „EOSS“

Der schleichende Qualitätsver-
fall und die Komplexität unse-
res Steuerrechtes wird von vie-
len Experten heute beklagt.
Dazu gehören Politiker, Wissen-
schaftler, Wirtschaftsvertreter
ebenso wie die Deutsche Steu-
er-Gewerkschaft. Die Finanzver-
waltung selbst hat als Teil der
Exekutive keine unmittelbaren
Möglichkeiten, das Steuerrecht
überschaubarer zu gestalten.
Initiativen müssen, schon aus
Verfassungsgründen, auf
Appelle beschränkt bleiben. Die
Steuerverwaltung hat aufgrund
einer vorgegebenen Gesetzesla-
ge im Vollzug vielmehr nach
Lösungen zu suchen, die eine
gerechte und zugleich zeitnahe
Steuererhebung gewährleisten.
Die personellen Kapazitäten der

Exekutivorgane sind dabei
beschränkt. Sie haben sich in
den letzten Jahrzehnten im Ver-
hältnis zum Arbeitsanfall ten-
denziell verringert. 
In diesem Spannungsfeld wird
die Steuerverwaltung nur be-
stehen können, wenn moderne
IT-Verfahren eine Arbeitsentlas-
tung gewährleisten und damit
eine Effizienzsteigerung bewir-
ken. In arbeitsteiliger Zusam-
menarbeit haben die Länder,
unter Koordination des Bundes,
bereits viel erreicht. Rückgrat
des gemeinsamen Handelns ist
dabei das so genannte IABV
(Integriertes Automatisiertes
BesteuerungsVerfahren). Hier
arbeiten alle Länder, mit Aus-
nahme von Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein, an

einer sukzessiven Verbesserung
der bestehenden EDV-Verfah-
ren. So wurden beispielsweise
die Aufgaben der Euro-Umstel-
lung zum 1. Januar 2002
gemeinsam geschultert. Auch
neue Projekte werden länder-
übergreifend gemeinsam ange-
packt. Bei dem sukzessiven Auf-
bau eines EDV-Risiko-Manage-
mentsystems hat man sich auf
ein gemeinsames Datenmodell
geeinigt. Auf dessen Grundlage
wird in Kürze ein länderüber-
greifender Datenzugriff mög-
lich. Im Endausbau soll ein Risi-
komanagementsystem Steuer-
erklärungen filtern. Nur solche
Erklärungen, bei denen eine
Prüfungstätigkeit sinnvoll ist,
sollen noch zum Bearbeiter
gelangen. Mit einsetzbaren
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Lösungen ist jedoch nicht vor
2005 zu rechnen. Ein weiteres
Musterbeispiel für die Effizienz
länderübergreifender Projekte
ist ELSTER.

Trotz dieser Erfolge gemeinsa-
mer Zusammenarbeit sind die
Automatisierungsverfahren der
Länder in weiten Teilen unter-
schiedlich. Eine einheitliche
Steuersoftware für das gesamte
Bundesgebiet würde zu Syner-
gievorteilen und Effizienzge-
winnen führen. Zur Umsetzung
wurde bereits im Jahr 1989 das
Projekt FISCUS ins Leben geru-
fen. Trotz der richtigen Zielset-
zungen kam es im Projektver-
lauf immer wieder zu Verzöge-
rungen und Schwierigkeiten.
Bayern ist deshalb seit Ende
2001 nicht mehr bei FISCUS
dabei. Die Länder, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen sowie das Saarland
sind zwar weiterhin formell
Gesellschafter der neu gegrün-
deten FISCUS GmbH, haben die
Finanzierung des Projektes
jedoch zum 1. 1. 2002 einge-
stellt. 

Stattdessen werden Bayern 
und die genannten Länder ihre
bereits bestehende Zusammen-
arbeit in einem gemeinsamen
Programmierverbund weiter
intensivieren. Auch ein Name

für das gemeinsame Projekt
wurde gefunden. Er lautet, ent-
sprechend dem strategischen
Ansatz, EOSS (Evolutionär Ori-
entierte SteuerSoftware). EOSS
hat das Endziel, bundeseinheit-
liche IT-Programme zu definie-
ren. Der evolutionäre Ansatz
will jedoch keine neuen Techno-
logien um jeden Preis. 
Bestehende Verfahren sollen
zusammengeführt, weiterent-
wickelt und modernisiert wer-
den. 
Neue Produkte sollen rasch und
sukzessive einsetzbar sein. 
Ein umfassender Kooperations-
vertrag der EOSS-Länder wird
demnächst auf politischer Ebe-
ne unterzeichnet. Neben der
strategischen Ausrichtung ent-
hält er auch das Bekenntnis, die
Personalkräfte in dem gemein-
samen Verbund zu bündeln.
Eine schlanke Organisations-
struktur wurde bereits gefun-
den. Dadurch können Entschei-
dungswege verkürzt und damit
Projekte beschleunigt vorange-
trieben werden. Eine gegenseiti-
ge Verrechnung von Personal-
und Sachkosten ist nicht vorge-
sehen. Der EOSS-Verbund
basiert auf dem arbeitsteiligen
Personaleinsatz. Als zentraler
Entscheidungsgrundsatz wurde
das Mehrheitsprinzip im Ver-
bund festgelegt. 

Neben der organisatorischen
Verankerung und strategischen
Ausrichtung wurde das EOSS-
Projekt auch inhaltlich vorange-
trieben. Folgende Produkte sind
bereits verwirklicht oder in
Umsetzung: 

Erneuerung 
Grunderwerbsteuer 
Für die Bearbeitung von Grund-
erwerbsteuerfällen wurde
unter der grafischen Benutzer-
oberfläche UNIFA ein Sachbear-
beitungsverfahren geschaffen.
Neben den dialoggestützten
Eingabemöglichkeiten zum
Grundinformationsdienst und
zur Steuerfestsetzung ist auch
der Aufruf gespeicherter Steu-
erbescheide möglich. In Kürze
wird das Verfahren um die Pro-
beberechnung und Bearbeitung
von Prüf- und Hinweisfällen im
Dialog erweitert. Damit entfällt
der Druck der Aktenausferti-
gung des Steuerbescheides. 

Bußgeld, Strafsachen,
Steuerfahndung 
Zur durchgängigen EDV-techni-
schen Unterstützung der Arbei-
ten in den Bußgeld- und Straf-
sachenstellen sowie der Steuer-
fahndung unter der Benutzer-
oberfläche UNIFA wird ein
erster Prototyp bis Ende des
Jahres 2002 erstellt. Die erste
Stufe des Verfahrens beinhaltet
im Wesentlichen die zwar orga-
nisatorisch getrennte Erfassung
aber dann gemeinsame Verwal-
tung der Eingänge und der vom
Verfahren betroffenen Perso-
nen. Ein weiteres Release soll
bis Mitte 2003 pilotiert werden. 

Bearbeitung der 
Rechtsbehelfe 
Die Verwaltung und Überwa-
chung der Erledigung der
Rechtsbehelfe für alle mit den
Rechtsbehelfen befassten Stel-
len wird automatisiert. Die in
den Rechtsbehelfslisten enthal-
tenen Informationen werden in
einer Datenbank abgelegt und
können unter der Benutzer-
oberfläche UNIFA bearbeitet
werden. Ebenso erfolgt die
Überwachung der Aussetzung

der Vollziehung durch das neue
Verfahren. Die erste Stufe der
maschinellen Unterstützung soll
im 2. Quartal 2003 pilotiert wer-
den. 

Feststellung der 
Einkünfte 
Für die gesonderte Feststellung
der Einkünfte wird eine maschi-
nelle Unterstützung entwickelt.
Die erste Stufe zur Stammdaten-
bearbeitung und Festsetzung
wird voraussichtlich Mitte 2003
pilotiert.

Risiko-Management

Im Bereich des Risiko-Manage-
ment werden Verfahren ent-
wickelt, die es ermöglichen,
Steueranmeldungen und Ein-
kommensteuererklärungen
maschinell zu prüfen. Ziel dabei
ist, unkritische, als risikofrei ein-
gestufte Erklärungen ohne wei-
tere personelle Bearbeitung der
Steuerfestsetzung zugrunde zu
legen. Nur prüfungswürdige
Erklärungen landen beim Bear-
beiter. Erste Prototypen sind für
das erste Halbjahr 2003 geplant. 

Die Länder im EOSS-Verbund
haben versichert, sich mit ihrer
Entscheidung zu FISCUS weder
aus der Solidarität mit den ande-
ren Ländern zu verabschieden
noch eine Spaltung der Automa-
tionsverfahren im Bundesgebiet
zu wollen. Sie haben vielmehr an
einem gegenseitigen Informati-
onsfluss und an gegenseitiger
Transparenz ein hohes Interesse.
Der Kooperationsvertrag im
EOSS-Verbund enthält daher
bewusst eine Öffnungsklausel
für andere Länder. Eine Mitarbeit
einzelner Länder außerhalb des
EOSS-Verbundes, insbesondere
in den Bereichen Erhebungsver-
fahren und Grundinformations-
dienst, wäre sinnvoll und ar-
beitsteilig möglich. Sie ist auch
unabhängig von einer gemeinsa-
men Benutzeroberfläche reali-
sierbar. Dadurch könnten die
Kosten gesenkt, Termine für ein-
setzbare Produkte und Neuent-
wicklungen verkürzt sowie das
Endziel bundeseinheitlicher IT-
Programme schneller erreicht
werden. 
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DSTG-Chef Dieter Ondracek begrüßt das neu in den Deutschen 
Bundestag gewählte Mitglied der Bayerischen Finanzgewerkschaft
Hannelore Roedel (CSU). Hannelore Roedel gehört mit ihrer Wahl 
zur Bundestagsabgeordneten automatisch dem Bundesvorstand der
Deutschen Steuer-Gewerkschaft an.
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Das Bundesland Bremen bietet
ab Oktober 2002 den interna-
tionalen Studiengang „Steuer-
und Wirtschaftsrecht“ an. Ver-
antwortlich sind die Hochschu-
le Bremen und die Hochschule
für öffentliche Verwaltung. Der
Studiengang soll 8 Semester
umfassen, wobei das 5. Semes-
ter als Praxisphase im Ausland
vorgesehen ist. Am Ende dieses
Studiums wird, soweit man die
Fachrichtung Steuer gewählt
hat, der Hochschulgrad
„Diplom Steuerjurist/in (FH)“
verliehen. Entscheidet man sich
nach dem 3. Semester für die
Fachrichtung Wirtschaftsrecht,
lautet der Titel „Diplom Finanz-
jurist/in (FH)“.

Der Studiengang soll auf
qualifizierte Tätigkeiten in Ver-
waltung und Privatwirtschaft
vorbereiten. Ein genauer defi-
niertes Berufsziel besteht nur
für die Fachrichtung „Steuern“:
Aus den Absolventen dieses
Studienganges will das Land
Bremen in 2006, soweit Stellen
verfügbar sind, seinen gehobe-
nen Dienst besetzen. Bis dahin
bleiben Möglichkeiten und
Chancen dieses Studienganges
das Geheimnis der Initiatoren.

Was das alles mit der Finanz-
verwaltung zu tun hat? Im
Frühjahr 2002 ist das Land Bre-
men mit seinem Antrag im
Bundesrat gescheitert, eine
externe Ausbildung des geho-
benen Dienstes in der Finanz-
verwaltung einzurichten. Dies
hindert die Bremer allerdings
nicht daran, einen entsprechen-
den Studiengang in der landes-
eigenen Hochschule zu ent-
wickeln. Und da mangels Ein-
stellungen die ansonsten mit
der Ausbildung des Verwal-
tungsnachwuchses befassten
Professoren z. Zt. freie Kapazitä-
ten haben, wurden sie auch
gleich die treibenden und han-
delnden Kräfte hinter diesem
Projekt.

Die Lerninhalte werden wei-
testgehend an das Steuerbe-

amtenausbildungsgesetz ange-
lehnt, wobei trendige Zugaben
(Auslandspraxissemester – wo
auch immer, Sprachen o. ä.)
nicht fehlen dürfen. Mit der
Durchführung dieses Studien-
ganges verbinden die Dozenten
auch eine Art langfristige
Arbeitsbeschaffung. Schließlich
lässt sich bei einem derartigen
Studienverlauf vortrefflich ein

Aufbaustudium für
alle diejenigen ein-

richten, die es ent-
weder nicht bis

in die Finanzver-
waltung geschafft haben oder
in anderen Berufen erweiterte
steuerrechtliche Kompetenzen
benötigen. Damit hätte dann
die Hochschule für öffentliche
Verwaltung gleichzeitig den
Sprung in den allgemeinen
Bereich gemeistert. Fraglich
bleibt nur noch, aus welcher
Kasse eigentlich die Professo-
rengehälter finanziert werden.
Aber sicherlich wird man hier –
über kurz oder lang – auch
Sponsoren aus der Wirtschaft
finden. Denn wir wissen ja, die
Verwaltung, gerade in Bremen,
muss sparen!

Gespart wird in jedem Fall bei
den Anwärterbezügen. Denn
die freien Studenten erhalten
natürlich weder während des
Studiums, noch während der
Praxisphase Geld für ihre
Bemühungen. Und dass die
Studenten dann mit Bafög über
Wasser gehalten werden müs-

sen, belastet die Landeskassen
nicht. Die DSTG meint, dass bei
dem Denkprozess ebenfalls
„gespart“ wurde. So sollen die
„Studenten“ ihre Praxisab-
schnitte, die für eine Abschluss-
prüfung (quasi Laufbahnprü-
fung) erforderlich sind, in den
Finanzämtern zubringen.
Während sich die Sache mit
dem Steuergeheimnis vielleicht
noch regeln lässt, braucht man
für die Reaktionen der Kollegin-
nen und Kollegen in den
Ämtern keine große Phantasie:
Wieso sollten sie eigentlich,
neben ständig steigenden Fall-
zahlen und den ständigen orga-
nisatorischen Veränderungen,
auch noch Zeit und Begeiste-
rung aufbringen, um Ausbil-
dungsinhalte an unabhängige
Studenten zu vermitteln, die
möglicherweise mit der Steuer-
verwaltung gar nichts am Hut
haben? Bisher galt die Auf-
merksamkeit Finanzanwärtern
und -anwärterinnen, also den
Kollegen, die in den folgenden
Jahren das Team im Finanzamt
verstärken könnten. Eine gute
Ausbildung legte das Funda-
ment zu einer wirkungsvollen
Unterstützung in der Zukunft.
Wie ist vor diesem Hintergrund
eigentlich eine echter Praxisbe-
zug während der „Praxisphase“
sicherzustellen? Und wer kann
sich, bei anhaltendem Perso-
nalabbau, eigentlich um die
Studentinnen und Studenten
kümmern? Oder zahlt die
Hochschule in Bremen dem-
nächst auch für Praxisausbil-
der?

Weitere Fragen sind ungeklärt.
Wenn einzelne Absolventen
dieses Studienganges für die
Finanzverwaltung gewonnen
werden sollen, wie ist sicherge-
stellt, dass die Verwaltung auch
gute Leute an sich binden
kann? Denn, im Gegensatz zur
verwaltungsinternen Ausbil-
dung, hat jeder Abiturient die
Chance, diesen Studiengang
aufzunehmen. Da wird zwangs-
läufig die bisher durch ein ver-
antwortliches Auswahlverfah-
ren gewährleistete Qualität auf
der Strecke bleiben. Und die
wirklich guten Studenten wer-
den wohl kaum auf ein Ange-

bot der Finanzverwaltung war-
ten, weil die Hochschule ihre
Studenten doch gerade pass-
genau für den Bedarf von
Steuerberatern und Steuerab-
teilungen großer Konzerne
ausgebildet hat.

Und noch eines: Wie sollen die
Absolventen, sofern sie doch
den Weg in die Verwaltung fin-
den, eigentlich bezahlt wer-
den? § 23 Abs. 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes sieht für
die Laufbahn des gehobenen
Dienstes, soweit der Fachhoch-
schulabschluss gefordert wird,
das Eingangsamt A 10 vor. Bis-
her wird diese Regelung (Haus-
haltstrukturgesetz vom 18. 12.
1975) nur im technischen
Dienst angewandt. Bisher gab
es allerdings im nichttechni-
schen Dienst auch keine ver-
waltungsexterne Ausbildung!

Für die DSTG ist klar – so kann
die Zukunft der Ausbildung in
der Finanzverwaltung nicht
aussehen. Die Qualität der
späteren Steuerinspektoren
und Inspektorinnen wird
geprägt von einer qualifizier-
ten Bewerberauswahl und
einer eng mit der Praxis ver-
zahnten Ausbildung an ver-
waltungsinternen Fachhoch-
schulen. Dazu gehören die
Zahlung von Anwärterbezügen
genauso dazu wie die
Gewährung von gesicherten
beruflichen Perspektiven.
Dabei muss diese Ausbildung
zeitgemäßen Veränderungen
offen gegenüberstehen, wie
dies gerade erst durch die
Reform des Steuerbeamten-
ausbildungsgesetzes zum Aus-
druck kommt.

Die DSTG ist nicht bereit –
auch nicht im Rahmen eines
Pilotmodells – drastische Ver-
schlechterungen für den Nach-
wuchs in den Finanzämtern in
Kauf zu nehmen. Und wer die
zukünftigen Aufgaben und
Herausforderungen der
Finanzverwaltung ernst
nimmt, der erkennt schnell,
dass die geplanten Verände-
rungen auf den ersten Blick
kassenschonend für Bremen,
aber der falsche Weg für die
Finanzämter sind.
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Bremer Spartricks 
schaden Ausbildung
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Zu einem blamablen Spiel hat
sich die Abarbeitung der amts-
angemessenen Alimentation
kinderreicher Beamtenfamilien
entwickelt. Mit den Bundesbe-
soldungs- und -versorgungsan-
passungsgesetzen Ende der
80er und Anfang der 90er Jahre
passte der Gesetzgeber die
Besoldungs- und Versorgungs-
bezüge der Beamten teilweise
mit zeitlichen Verzögerungen
zu den Tarifabschlüssen an.
Damit sollte von Beamtenseite
ein spürbarer Beitrag zum Aus-

vom 22. März 1990. Kläger und
Widerspruchsführer, die ihren
Anspruch für den Zeitraum vom
1. Januar 1977 bis 31. Dezem-
ber 1989 geltend gemacht hat-
ten, ohne dass über diesen
schon abschließend entschie-
den worden war, erhielten für
das dritte und jedes weitere im
Ortszuschlag zu berücksichti-
gende Kind einen monatlichen
Erhöhungsbeitrag von 50 DM. 

In seinen Entscheidungen vom
24. November 1998 musste
sich das BVG erneut mit der Ali-
mentation kinderreicher Beam-
tenfamilien beschäftigen; die
verwaltungsgerichtlichen Aus-
gangsverfahren betrafen die
Besoldung in den Zeiträumen
vom 1. Januar 1988 bis 31.
Dezember 1996. Das Bundes-
verfassungsgericht stellt in sei-
nen Urteilsgründen fest, dass
trotz des Beschlusses vom 22.
März 1990 der Gesetzgeber mit
der Erhöhung von 50 DM je
Kind und Monat der Pflicht zur
angemessenen Alimentation
nicht nachgekommen sei,
obwohl das Gericht bereits
1990 detailliert vorgerechnet
hatte, was es für amtsange-
messen hält. 

Der Gesetzgeber hat daraufhin
mit dem Bundesbesoldungs-
und Versorgungsanpassungs-
gesetz 1999 unter anderem
auch die kinderbezogenen
Komponenten der Beamtenbe-
soldung verbessert und gere-
gelt, wer zum Kreis der Berech-
tigten der Auszahlung gehört.
Berechtigter sollte danach nur
derjenige sein, der innerhalb
des Zeitraums vom 1. Januar
1988 bis zum 31. Dezember
1998 seinen Anspruch geltend
gemacht hat, ohne dass über
diesen Anspruch schon ab-
schließend entschieden worden
ist. Nach der gesetzlichen Rege-
lung erfolgt eine Nachzahlung
frühestens mit Wirkung ab
dem Januar des Haushaltsjah-
res, in dem das sog. „Vorverfah-

ren“ begonnen hat.  Diese
gesetzliche Regelung führte
wiederum zu zahlreichen ver-
waltungsgerichtlichen Streitig-
keiten, da die Besoldungsstel-
len den Gesetzeswortlaut
äußerst restriktiv auslegten
und Auszahlungen erst ab dem
Jahr vornahmen, in dem der
Beamte Widerspruch gegen
den ablehnenden Bescheid ein-
gelegt hatte. Erst die bundes-
verwaltungsgerichtliche Ent-
scheidung vom 28. Juni 2001
brachte Klarheit, dass es dem
Zweck des im Beamtenrecht
zwingend vorgeschriebenen
Vorverfahrens genüge, dass aus
dem Begehren des Beamten
erkennbar werde, wogegen sich
sein Widerspruch richte und
was mit ihm begehrt werde.
Eine Bezeichnung seiner Bean-
standung als Antrag, Einspruch
oder Widerspruch sei nach dem
Bundesverwaltungsgericht
dagegen nicht notwendig. 

Geklärt sind damit sowohl die
Fälle, in denen der Beamte kei-
nen Anspruch auf amtsange-
messene Besoldung gestellt hat
– dieser Personenkreis fällt
sowohl nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungs-
gerichts als auch der des Bun-
desverwaltungsgerichts nicht
in den Berechtigtenkreis – als
auch die Fälle, in denen der
Beamte sein Begehren gegen-
über der Besoldungsstelle arti-
kuliert und sich mit dem Ruhen
des Verfahrens einverstanden
erklärt hat. Letztere Fälle sind
noch offen und begründen
einen Anspruch auf Nachzah-
lung der kinderbezogenen
Besoldungsanteile. Als unbe-
friedigend und für die betroffe-
nen Kollegen äußerst ärgerlich
sind die Fälle zu bewerten, in
denen sich der Beamte schrift-
lich gewehrt und einen rechts-
mittelfähigen Bescheid erhal-
ten, jedoch hiergegen keinen
weiteren Widerspruch einge-
legt hat sowie im Falle des

Erlasses eines förmlichen
Widerspruchsbescheids durch
den Dienstherren, der dann
bestandskräftig geworden ist.
Mit der Bestandskräftigkeit der
Bescheide tritt deren Bindungs-
wirkung ein, sodass die Betrof-
fenen nicht mehr in den Begün-
stigtenkreis der Nachzahlungen
fallen. Zu bedenken ist in die-
sem Zusammenhang, dass trotz
eines rechtskräftigen Bescheids
der Dienstherr nicht daran
gehindert ist, auch ein abgewie-
senes Begehren gleichwohl zu
erfüllen. Davon haben die Besol-
dungsstellen jedoch keinerlei
Gebrauch gemacht, das Proze-
dere zeigt jedoch, dass der
Beamte trotz des beamten-
rechtlichen Fürsorge- und Nähe-
verhältnis immer widerspruch-
und klagebereit sein muss. 

Nicht gelöste Sonderkonstella-
tionen liegen im Freistaat Bay-
ern vor, wo vom Dienstherren
im Vorfeld der bundesverfas-
sungsgerichtlichen Entschei-
dung vom November 1998
zugesagt wurde, dass sämtliche
Anspruchsberechtigte Nachzah-
lungen erhalten würden.

In den Berechtigtenkreis auf
Nachzahlung können auch die-
jenigen fallen, bei denen die
Bescheide nicht nach den Vor-
aussetzungen der verwaltungs-
rechtlichen Zustellung formal
zugesandt worden sind, da auch
diese Fälle als offen zu bewer-
ten sind.

Fraglich bleibt, ob das Einsparen
von Haushaltsmitteln als
gesetzgeberisches Ziel bei der
jahrelangen Beschäftigung der
Administration und der Gerich-
te mit dem Thema Alimentation
kinderreicher Beamtenfamilien
erreicht worden ist bzw. wird. 

Der Gesetzgeber sollte sich end-
lich seiner Verantwortung für
die Beamten bewusst sein und
die verfassungsrechtlich gesetz-
ten Vorgaben schnellstmöglich
umsetzen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob ihm dies im Hinblick auf
die jüngst ergangene Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts zur ungleichen Besteue-
rung von Pensionen und Renten
gelingt. 
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gleich der Kostenbelastung
geleistet werden, die nach der
Wiedervereinigung durch den
wirtschaftlichen Aufbau in den
neuen Bundesländern entstan-
den war. Der Ortszuschlag ab
dem dritten Kind wurde über
die allgemeine Anpassung hin-
aus nicht erhöht, obwohl dies
nach den Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts
vom 30. März 1977 und 22.
März 1990 geboten war. Das
Bundesverfassungsgericht hat-
te festgestellt, dass die kinder-
bezogenen Gehaltsbestandteile
vom dritten Kind an hinter den
verfassungsrechtlichen Erfor-
dernissen zurückgeblieben
waren. Erst mit dem Gesetz zur
Reform des öffentlichen Dienst-
rechts vom Februar 1997 zog
der Bundesgesetzgeber Folge-
rungen aus dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts
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Vom 11. bis 13. Juli 2002 fand
im Forum Siebengebirge in
Königswinter-Thomasberg ein
Seminar für die in der DSTG
organisierten Hauptschwerbe-
hindertenvertreter oder deren
Stellvertreter statt.
Zu Beginn der Veranstaltung
diskutierten die Teilnehmer
mit dem DSTG-Bundesvorsit-
zenden, Dieter Ondracek, aktu-
elle Fragen auch über den
Bereich der Schwerbehinder-
ten-Problematik hinaus.
Im Mittelpunkt des Seminars
standen die neuen Aufgaben,
die die Schwerbehindertenver-
tretungen mit Einführung des
Sozialgesetzbuches IX (SGB IX)
erhalten. Ein Schwerpunkt war
das Erreichen der Mindestbe-

Dienststelle, die betroffenen
Beschäftigten bei Gesund-
heitsproblemen Hinweise zur
Problemlösung geben können. 

Weiterhin wurde im Seminar
die Überarbeitung der Broschü-
re „Informationen für Men-
schen mit Behinderungen,
Interessenvertretungen und
Führungskräfte der Finanzver-
waltung“ diskutiert und Hin-
weise zur Verbesserung gege-
ben. 

In den Diskussionsrunden wur-
de herausgearbeitet, dass die
Gestaltung unserer Arbeitsplät-
ze, teilweise das Führungsver-
halten Vorgesetzter und die
ständig wachsende Arbeits-
überlastung zu Gesundheits-
schäden und damit zu Behinde-
rungen führt. Die Gewerkschaft
hat hier ein breites Arbeitsfeld,
um dieser Tendenz entgegen zu
treten. Die Schwerbehinderten-
vertretungen werden dabei
aktiv mitwirken. Ob dazu die
Seminarform ausreichend ist,
wäre zumindest überdenkens-
wert.

schäftigungsquote Behinder-
ter (5% aller Arbeitsplätze), die
von den meisten Landesfi-
nanzverwaltungen verfehlt
wird. Das SGB IX sieht Integra-
tionsvereinbarungen als ein
mögliches Instrument zum
Erreichen der Mindestquote
vor.

Ein weiterer Schwerpunkt bil-
dete das Gesundheitsmanage-
ment, das der Gesundheitsge-
fährdung durch die Arbeits-
plätze vorbeugen soll. Interes-
siert hörten die Seminarteil-
nehmer den Ausführungen
über die Einrichtung des
„Sozialen Ansprechpartners“
in Nordrhein-Westfalen zu. Es
handelt sich dabei um geschul-
te Beschäftigte der jeweiligen

Schwerbehinderte:
Quote wird verfehlt
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Zu einem ersten Meinungsaus-
tausch traf die DSTG mit dem
neuen Präsidenten des Bundes-
rechnungshofs, Prof. Dr. Engels,
zusammen. DSTG-Chef Dieter
Ondracek gab dem Präsidenten
des Bundesrechnungshofs ein
Bild der täglichen Arbeit in den
Finanzämtern. Insbesondere
wies Ondracek auf das durch
Personalmangel und durch
Zeitnot hervorgerufene völlig
demotivierende Abschreiben
der Steuererklärungen hin.
Einigkeit bestand zwischen
Engels und Ondracek, dass eine
maschinelle Veranlagung den
Bearbeiter von jeglicher Verant-
wortung freistellen muss. Die
ausgesteuerte Erklärung dürfe
also überhaupt nicht über sei-
nen Tisch laufen. Beeindruckt
zeigte sich Engels von den
Mehrergebnissen in Höhe von
600 Mio. DM, die durch intensi-
vere Prüfungen in Baden-Würt-
temberg erzielt wurden. Als
Übel und strukturelles Hinder-

nis für einen gleichmäßigen
Vollzug der Steuergesetze wur-
de übereinstimmend § 30 a
Abgabenordnung diskutiert. Im
Übrigen wurde von der DSTG
darauf verwiesen, dass bei
einer Umfrage 70 Prozent der
Befragten geäußert hätten,
dass sie den Schutz des Bankge-
heimnisses für umfassender
halten als dies der Fall ist und
nicht wussten, dass das sog.
„Bankgeheimnis“ im Steuer-
strafverfahren nicht gilt. Auf
Nachfrage verdeutlichte DSTG-
Chef Ondracek, dass mit der
Abschaffung der Vermögen-
steuer Ermittlungsansätze
weggefallen seien. 
Prof. Engels machte den Vor-
schlag, dass bei der Vermögen-
steuer, falls sie wieder erhoben
wird, oder der Erbschaftsteuer
Handwerkerrechnungen für
Renovierungsarbeiten absetz-
bar sein sollten. Volle Überein-
stimmung bekundete Engels
mit der Forderung der DSTG

nach einer Erhöhung des Perso-
nals. Engels vertrat die Ansicht,
dass die Einnahmenseite ver-
stärkt werden müsse. Es müsse
ein einheitlicher Steuervollzug
sichergestellt werden. Man
müsse nicht nur auf der Ausga-
benseite sparen, sondern es sei
wichtig, dass die Einnahmen-
seite gestärkt werde. 
Zur Arbeitsüberlastung der
Finanzämter wies DSTG-Chef
Dieter Ondracek darauf hin,
dass ca. 40 Prozent der Arbeits-
zeit für statistische Belange
aufgewandt werden müsse.
Erstaunt zeigte sich Engels,
dass von jedem Bearbeiter pro
Jahr ca. 2 500 bis 3 000 Steuer-

erklärungen bearbeitet werden
müssten, also 15 bis 30 am Tag.
Die 33 Steuerrechtsänderungs-
gesetze hätten in letzter Zeit
nicht gerade zu einer Entlastung
beigetragen. Es gebe zahlreiche
Probleme in der Finanzverwal-
tung, die Arbeitslage sei sehr
unbefriedigend. Hinzu komme
die schlechte Beförderungssitua-
tion. Die „Haushälter“ in den
Ministerien hätten nicht die not-
wendigen Planstellen für mögli-
che Beförderungen geschaffen.
Abschließend erläuterte Ondra-
cek die durch das Besoldungs-
strukturgesetz verursachten Pro-
bleme bei der Regelung der Steu-
erplanobergrenzen. 

Einheitlicher Steuer-
vollzug hat Priorität

Von links: Die persönliche Referentin Katharina F. Witte, DSTG-Vorsit-
zender Dieter Ondracek, der neue Präsident des Bundesrechnungshofs
Prof. Dr. Dieter Engels und DSTG-Geschäftsführer Rafael Zrender.

Ortsverbände Gelnhausen und Mayen in Berlin
Über die aktuelle Gewerkschaftsarbeit und die bevorstehende Einkunftsrunde wurden die Mitglieder der Ortsverbände Gelnhausen und
Mayen von DSTG-Chef Dieter Ondracek und dem stellv. Vorsitzenden und Tarifexperten Helmut Overbeck in der DSTG-Bundesgeschäfts-
stelle in Berlin informiert.
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Wie funktioniert der Europäi-
sche Binnenmarkt? Wie wird
der „grenzenlose“ Austausch
von Waren, Dienstleistungen
und Kapital überwacht. Diese
Fragen standen im Mittelpunkt
des Interesses einer hoch-
karätigen brasilianischen Dele-
gation, die sich vom 26. August
bis 8. September in Nordrhein-
Westfalen, Berlin und Branden-
burg aufhielt. 

Weitere Interessenschwer-
punkte: die Bekämpfung der
Steuer- und Wirtschaftskrimi-
nalität im Europäischen Bin-
nenmarkt, die Organisation der
Steuerverwaltung,  die Aus-
und Fortbildung der Beschäf-
tigten.

Der Wissensdurst wurde
gestillt durch Fachvorträge und
Besichtigungen in Nordrhein-
Westfalen: im Finanzministeri-
um, in der Oberfinanzdirektion
Düsseldorf, in der Fachhoch-
schule für Finanzen in Nordkir-
chen, in der Landesfinanzschu-
le in Haan, im Zollkriminalamt
in Köln, im Finanzamt Wupper-
tal-Elberfeld, im Rechenzen-
trum Düsseldorf sowie in der
Fortbildungsakademie in
Bonn-Bad Godesberg. In Berlin
informierten Vertreter des
Bundesfinanzministeriums
über ihre Organisation, Aufga-
ben und politische Schwer-
punkte. Den Abschluss bildete

ein „Round-table-Gespräch“ in
der Landesfinanzschule Bran-
denburg in Königs-Wusterhau-
sen. Dort wurde die Bilanz einer
erfolgreichen Fachexkursion
gezogen.

erläuterten die Organisation
vom dbb und DStG sowie die
Arbeitsteilung zwischen einer
Spitzenorganisation und den
Fachgewerkschaften. Fragen,
die den Gästen „auf den Nägeln

desstaat?  Die brasilianische
Delegation war hochgradig
besetzt, u. a. mit dem Finanzmi-
nister des Bundeslandes Sergi-
pe, Fernando Soares da Mota,
dem Staatssekretär im FinMin
von Pernambuco Ricardo Gui-
maráes da Silvia, den Oberfi-
nanzpräsidenten von Sergipe
und Rio de Janeiro, Kácio Mano-
el Campos dos Santos und
Severino Pompilho do Rego. 

Leiter der Delegation war der
Präsident des Brasilianischen
Instituts „Pro Cidadania“, Preto-
nio  Tavares, eine Nichtregie-
rungsorganisation (NRO), die es
sich zur Aufgabe gemacht hat,
das Verhältnis der Bürger zur
Steuerverwaltung und zur
Staatsverwaltung insgesamt zu
verbessern. „Pro-Cidadania“ war
zugleich Veranstalter der Exkur-
sion. Tavares, früher Vorsitzen-
der der Steuergewerkschaft des
Bundesstaates Pernambuco –
daher bestehen seit Jahren gute
Kontakte zur DStG.

Großes Lob für die vorbildliche
Organisation des Gesamtpro-
gramms in Deutschland erntete
Wolfgang Gebhardt, der von
1982 bis 1990 in Recife (Haupt-
stadt des Bundesstaates Per-
nambuco) das Projekt „Verbesse-
rung von Verwaltungstechnik
und Ausbildung von Personal in
der Landesfinanzverwaltung“
geleitet hat und wesentliche
und nachhaltige Impulse für den
Aufbau der Finanzverwaltung
von Pernambuco gesetzt hat.
Wir berichteten darüber in der
Märzausgabe  („Umsatzsteuer
auf dem Amazonas geprüft“).

Brasilien: Interesse am 
Europäischen Binnenmarkt

Über das deutsche Steuersystem informierte DSTG-Chef Dieter 
Ondracek die brasilianische Delegation. Auch dbb Chef Erhard Geyer
ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmer über das deutsche Beamten-
recht und die aktuellen Probleme zu informieren.

Am 5. September waren die
brasilianischen Kolleginnen und
Kollegen Gäste im dbb forum in
Berlin. Dort wurden sie vom
DStG-Chef Dieter Ondracek und
dbb Chef Erhard Geyer begrüßt.
Die beiden Bundesvorsitzenden

brannten“: Wie funktioniert der
Lobbyismus in Berlin, welche
politischen Gesprächspartner
stehen zur Verfügung, wie ope-
rieren Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes in einem
stark föderal geprägten Bun-
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Frankfurt meets 
Freiburg

Die Mitglieder des Ortsverbandes im Finanzamt Frankfurt III am Tag
nach dem „Freiburger Gespräch“ im Anschluss an eine Diskussion mit
dem Europaabgeordneten Thomas Mann (li.) im Europaparlament in
Straßburg.

Werbeausschuss zeigt Herz

Am 4. September 2002 trafen
sich im Rahmen einer Bil-
dungsmaßnahme 25 Kollegin-
nen und Kollegen des Ortsver-
bandes FA Frankfurt III mit fast
ebenso vielen Kolleginnen und
Kollegen des FA Freiburg –
Stadt in Freiburg zu einem
Gedanken- und Erfahrungs-
austausch.

Ortsverbandsvorsitzender
Wolfgang Burgert begrüßte
die Gäste aus der Mainmetro-
pole sehr herzlich.

Der Vorsteher des Amtes, LRD
Markus Faulhaber, hatte sich
bereits bei der ersten Anfrage
spontan in den Dienst der
Sache gestellt und gab einen
Überblick über die Aufgaben
des Amtes und schilderte die
desolate Personalsituation.
Besonders auf das letztere
Thema ging der stellvertreten-
de Vorsitzende des Bezirksver-
bandes Baden, Kollege Gerd
Huber, ein. Unglaubliches, was
die Frankfurter zu hören beka-
men.

Als Mitglied des Ortsverbandes
Frankfurt III zog Kollegin Anne-
lie Hauptvogel (Geschäftsfüh-
rerin der DSTG Hessen) Paralle-
len zur Finanzverwaltung in

Hessen. Unglaubliches, was
die Freiburger zu hören beka-
men.

Ein gemeinsamer Trost: Die
Arbeitsbelastung ist überall
unerträglich hoch und die Lan-
desregierungen, insbesondere
die baden-württembergische –
nach unserem Eindruck, tun
viel zu wenig für die Steuerver-
waltung und die Finanzer. Ein
länderübergreifendes Ärgernis.

An den „Länderspiegel“ schloss
sich ein über zweistündiger,
sehr lebhafter Erfahrungsaus-
tausch in kleinen Gruppen an.

Harald Hofmann, der Vorsit-
zende des OV Frankfurt II, zog
ein sehr positives Resümee des
Meetings und dankte den Frei-
burgern für die Organisation
und freundliche Aufnahme.

Alle Teilnehmer dieser Veran-
staltung begrüßten die Maß-
nahme sehr. Die DSTG hatte es
ermöglicht, einmal über den
regionalen Tellerrand hinaus-
zugucken, andere DSTG-Kolle-
gen und Kolleginnen kennen
zu lernen und neue Anregun-
gen oder die Erkenntnis mitzu-
nehmen, was man im/am
eigenen Land hat.

Der DSTG-Werbeausschuss kam
am 11. September 2002 in Ber-
lin unter Leitung seines Vorsit-
zenden, Werner Siggelkow,
zusammen, um u. a. die werbe-
mäßige Begleitung des 27.
Deutschlandturniers der
Finanzsportler in Heilbronn vor-
zubereiten. Als Preise bei einem
Glücksrad-Drehen gab es neben
T-Shirts und Basecaps mit
DSTG-Logo auch Lebkuchen-
Herzen zu gewinnen, die der
Werbeausschuss mit Annelie
Hauptvogel, Hans-Holger Büch-
ler, Johanna Markl, Daniela
Werner, Stefan Bayer und Wer-
ner Siggelkow hier präsentie-
ren. Der Erlös aus der Glücks-
rad-Aktion in Höhe von 500 €
ging an die gemeinnützigen
Heilbronner Organisation

vorschläge für den Steuer-
Gewerkschaftstag im nächsten
Jahr und definierte neue Wer-
bestrategien.

A.M.S.E.L, die sich für MS-
Erkrankte einsetzt. Außerdem
bereitete der Werbeausschuss

neue Werbeplakate vor, unter-
suchte die Mitgliederbewegun-
gen, diskutierte diverse Motto-
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Lehrgänge zum Steuerberater

Samstaglehrgang* ab 24.5.2003
Dreimonatskurs*10.6. – 29.8.2003
Crash-Kurs* 1.9. – 26.9.2003
Fernlehrgang* ca. 1 Jahr
Klausurenkurs 1.4. – 15.9.2003
*inklusive integriertem Klausurenkurs

Begutachtet durch das Bundesinstitut für Berufs-
bildung. Zugelassen durch die Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht. Umfassende examensbezogene 
Loseblattausgabe sowie CD-ROM in allen Kursen.

Aktuelles Steuerrecht für Praktiker:

Aktuelles Körperschaftsteuer-
und Umwandlungs-
steuerrecht 12.10.2002
Aktuelle Abgabenordnung 16.11.2002
Steuerliche Überlegungen
zum Jahresende 14.12.2002

50476 Köln, Postfach 10 36 65
Tel.: (02 21) 4 20 56 20, Fax: (02 21) 4 20 56 11
E-Mail: steuer@stitz.de
Internet: www.stitz.de

Internet:
www.stitz.de

Tauschecke
� „Steuerinspektor aus Baden-Württemberg (OFD Karlsruhe)
sucht dringend aus familiären Gründen eine/n
Tauschpartner/in aus der OFD Düsseldorf eventuell auch OFD
Köln. Tel: 0171 / 695 6616.

� StOS’in aus Hessen (OFD FFM) sucht Tauschpartner/in aus
Nordrhein-Westfalen Finanzamt Köln (OFD Düsseldorf).

� StS’in aus Baden-Württemberg (OFD Stuttgart) sucht drin-
gend aus familiären Gründen Tauschpartner/in aus Nordrhein-
Westfalen (OFD Münster, OFD Düsseldorf oder OFD Köln).

� Wer möchte ab Ende August 2003 aus einem FA im Raum
Leipzig (OFD Chemnitz) ins FA Leverkusen (OFD Köln)? Finanz-
anwärterin gehobener Dienst sucht aus familiären Gründen
Tauschpartner/in. E-Mail an: regeena@gmx.de

� RINGTAUSCH: Welcher A9’er (g.D.) möchte aus Niedersachsen
in ein anderes Bundesland wechseln und welcher A9´ner (g.D.)
möchte aus dem Bundesgebiet nach Hessen wechseln. Bitte
meldet Euch – wir versuchen einen Ringtausch zu organisie-
ren! Tel.: 06101 / 580 106 oder 0172 / 5666052.

� StAF aus Hessen (OFD Frankfurt am Main) sucht aus fami-
liären Gründen sehr dringend einen Tauschpartner aus Ham-
burg. Versuche einen Ringtausch zu organisieren! Bitte meldet
Euch, Tel.: 069 / 8091-2714 oder 0179 / 401 2992.

� StS. aus Westsachsen sucht aus dringenden familiären Grün-
den Tauschpartner/in aus dem mittleren Dienst im südlichen
Sachsen-Anhalt. Tel.: 0179 / 50 22 147.

� StI’in aus der OFD Münster sucht dringend Tauschpartner/in
aus OFD Düsseldorf, Versetzungsantrag ist gestellt (Tel. 0170 /
491 1207).

� St.I’in (geh.D.) aus Sachsen-Anhalt (OFD Magdeburg) sucht
dringend Tauschpartner/in aus Sachsen (OFD Chemnitz).

� StIin (geh. D.) aus Baden-Württemberg (OFD Stuttgart) sucht
aus dringenden familiären Gründen Tauschpartner/in aus
Sachsen (OFD Chemnitz).

„Schluss mit Millionenraub!“ war das Motto der Protestdemonstration
von über 3 000 Kolleginnen und Kollegen der DSTG aus Nordrhein-
Westfalen vor dem Finanzministerium in Düsseldorf am 10. Septem-
ber 2002. Der Protest richtet sich vor allem gegen weitere Sonderop-
fer der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes; gefordert wird, end-
lich Schluss zu machen mit dem Stellenabbau, dem unerträglichen
Sozialabbau sowie mit Einkommenskürzungen.

Tarifkommission setzt
Eckpunkte
Die Einkommensrunde
2002/2003 steht vor der Tür.

Die DSTG-Tarifkommission kam
Anfang September in Hom-
burg/Saar unter Leitung ihres
Vorsitzenden, Helmut Over-
beck, zu ihrer 63. Sitzung
zusammen, um die tarifpoliti-
sche Gewerkschaftsarbeit auf
Bundesebene und die Entwick-
lungen in den Bundesländern
zu diskutieren. Auf der umfang-
reichen Tagesordnung standen
u. a. Fragen nach der Neuord-

nung der Zusatzversorgung im
öffentlichen Dienst, Tarif- und
Eingruppierungsfragen, die
Situation in den ostdeutschen
Bundesländern, Arbeiter- und
Organisationsangelegenheiten
sowie Fragen der Modernisie-
rung des Tarifrechts.  Außerdem
hat die Tarifkommission in Vor-
bereitung des 15. Steuer-
Gewerkschaftstages im Juni
nächsten Jahres einen Leitan-
trag zur Situation der Arbeit-
nehmer in der Finanzverwal-
tung erarbeitet und verabschie-
det.




